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Rechtssatz

Der eindeutige Wortlaut des § 8 Abs. 3a sowie des § 9 Abs. 2 AsylG 2005, wonach die nach einer dieser Bestimmungen

erfolgte Antragsabweisung, Nichtzuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten oder Aberkennung dieses

Status mit der Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme zu verbinden ist, ist einer unionsrechtskonformen

Interpretation nicht zugänglich. Die unionsrechtlichen Vorgaben verlangen nämlich im Gegenteil, dass in einer solchen

Situation die Erlassung einer Rückkehrentscheidung unterbleibt (vgl. zu den Grenzen einer unionsrechtskonformen
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Interpretation, insbesondere dass die VerpDichtung des nationalen Richters, bei der Auslegung und Anwendung der

einschlägigen Vorschriften des innerstaatlichen Rechts den Inhalt des Unionsrechts heranzuziehen, ihre Schranken in

den allgemeinen Rechtsgrundsätzen Endet und nicht als Grundlage für eine Auslegung contra legem des nationalen

Rechts dienen darf, VwGH 21.5.2019, Ro 2019/19/0006, mwN).Der eindeutige Wortlaut des Paragraph 8, Absatz 3 a,

sowie des Paragraph 9, Absatz 2, AsylG 2005, wonach die nach einer dieser Bestimmungen erfolgte Antragsabweisung,

Nichtzuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten oder Aberkennung dieses Status mit der Erlassung

einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme zu verbinden ist, ist einer unionsrechtskonformen Interpretation nicht

zugänglich. Die unionsrechtlichen Vorgaben verlangen nämlich im Gegenteil, dass in einer solchen Situation die

Erlassung einer Rückkehrentscheidung unterbleibt vergleiche zu den Grenzen einer unionsrechtskonformen

Interpretation, insbesondere dass die VerpDichtung des nationalen Richters, bei der Auslegung und Anwendung der

einschlägigen Vorschriften des innerstaatlichen Rechts den Inhalt des Unionsrechts heranzuziehen, ihre Schranken in

den allgemeinen Rechtsgrundsätzen Endet und nicht als Grundlage für eine Auslegung contra legem des nationalen

Rechts dienen darf, VwGH 21.5.2019, Ro 2019/19/0006, mwN).
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